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AUSZUG AUS DEM ABSCHIED DER GEMEINEIDG. TAGSATZUNG VON BADEN1

EA VI 1 , 611 (Nr . 396)

"Die 7 Thurgeüws reg . Ohrth.

Den beiden gebruedern Bartholome unndt Hans Jacob Guntzenbach [ G ο n z e n-

b a c h] von St . Gallen haben wir , umb das Es den hocken Oberkheidten Nützli¬

cher unndt Niemandt schädlich oder widrig ist , auff Ratification unser Herren

unndt Oberen bewilliget , das der in Jhrer Neüw erkhaufften Gerichts Herlyk-

heidt , Haubtfleckhen Haübtwyll [Hauptwil ] genandt Jm Thurgeuw gelegen , für¬

derhin eines Marckflechens Rechtsarme haben , unndt geniessen mögen , soll die

Ratification Jnnert 14 Tagen von Jedem Ohrt Jnn die Cantzley Baden über-
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schickht werden.

Alle [ eidg . und zugewandten ] Ohrt.

Verner haben die H. Abgesandte der Stadt Basell [Andreas Burckhardt,

Johann Rudolf Burckhardt]  angebracht , dass [die eidg . bzw . basleri-

schen Kaufleute ] wegen des Zollwesens Jm Eisess noch vill difficulteten unndt

die Königliche [Ludwigs  XIV . ] Patenten , auch der befelch des Parlaments

zue Metz schlecht respectirt unndt exequirt , sonder die Zähl einen als den

anderen weg von denne Eydtgnossen erzwungen ; sonderlich von den Weynfuher

Leüthen (dan die Kauffleüth bis auff besserung sich eines anderen wegs mit

Jhrer wahren bedienen , das frantzösisahe Territorium nit zue berüehren ) wer¬

den wollen . Wessenwegen unlengst von Zürich [als dem Vorort ] aus under ge¬

meinem Namen an französischen Hoff geschryben worden , unndt Es noch vill ar-

beidt unndt Kosten , Ehe dis wesen richtig , erforderen werde . Dahero die Kauff¬

leüth , so denselben bis dato ausgeseckhlet , zue dessen gebührender widerein-

bringung einen gewüssen leidenlichen aufflag , auff alle durchgehende Wahren

unndt Güedter , mit vorwüssen der Oberkheidt gemachet , die aber lenger nit,

als bis die Unkosten wider ersezt werden , unndt darumb von den Verwalteren

guete treüwe Rechnung gehalten werden solle . Unndt weilen nebendt anderem

auch auff einen Saum Weyn (So bisharo den Franzosen 12 lucemer schilling

bezalt ) allein 2 lucemer schilling geschlagen.

Als haben Jhre H. unndt Oberen [Bürgermeister und Rat ] Nottwendig erachtet,

den lobl . Ohrten , dero angehörige hierbey Jnteressirt sindt , zue nachricht

deswegen anzug zue thuen , damit sie , wie Es gemeindt , unndt dass man Kein



Neüwen Zohl oder Besehwerdt Jemanden auff zue bürden , sonder allein die Un¬

kosten , so über dises algemeine Zohlssach ergehen , wider einzueziechen , unndt

dan so baldt Es besohehen , alles wider abzuethuen unndt Jn alten Standt zue

sezen , gewillet unndt urbietig seyen , eigentlich wüssen , unndt die Jhrigen

dessen auch verständigen mögen , worüber die H. Ehrengesandten überiger Ohrten

dises anbringen auff abgehördte weis zwar gantz billich erachtet , gleich woll

etliche derselben , wegen nit gehaltem befelchs , Es den abscheiden , umb Jhren
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H. unndt Oberey%zue hinderbringen ein zue verleiben befehlen . "

1 ) Zuger Tagsatzungsgesandte waren Karl Brandenberg  und Jakob
Andermatt

2 ) vgl . EA VI 1 , 1191 Art . 369 3 ) vgl . ebenda 613 d

-  Blatt 258 r  leerAH 53 , 249 und 258
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